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damit auch andere gegen mich nicht selbstsüchtig handeln; ich
würde aus diesem Grundsätze menschenfreundlich handeln aus
Selbstliebe. Man hat dem kantischen Moralprincipe den Vor¬
wurf gemacht, daß es im Grunde auf das bekannte: „was du
nicht willst, das dir geschieht u. s. f." hinauslaufe. Mit Unrecht
und aus Mißverständniß des kantischen Satzes. Die kantische
Moral verneint die Selbstliebe, nicht weil sie Schaden bringt,
sondern weil sie die Gemeinschaft, den Zusammenhang, die Natur
in diesem Sinne ausschließt, also niemals allgemeines Gesetz

(Naturgesetz) werden kann. In dem kantischen Moralprincip
liegt gar keine Rücksicht auf den subjectiven Vortheil.

Nun sind alle Triebfedern des empirischen Willens eben so

viele Neigungen der Selbstliebe. Wenn also der moralische Im¬
perativ die Selbstliebe von der Maxime vollkommen ausschließt,
so schließt er damit zugleich alle empirischen Triebfedern aus.
Diese Triebfedern bilden das gegebene Willensmaterial. Was
vom Willen übrig bleibt nach Abzug dieses natürlichen, empirisch
gegebenen Inhalts, ist der „reine oder bloß formale Wille". Die
empirischen Triebfedern bilden das materiale Willensprincip.
Der moralische Imperativ, der dieses materiale Willensprincip
ausschließt, setzt an dessen Stelle ein rein formales. Wie ist ein
solcher Imperativ, wie ist ein solches Willensprincip möglich *)?

5. Das Sittengesetz als Endzweck.
Die Person und deren Würde.

Jedes Willensprincip ist ein Beweggrund des Handelns,
etwas, das in der Handlung verwirklicht werden soll, d. h. ein
Zweck. Wenn es keine Zwecke gäbe, so gäbe es auch keine Mo¬
tive, keinen Willen, keine Willensgesetze oder Gebote. Jeder

*) Ebendaselbst. IlsAbschn. - Bd. IV. S. 43-51.
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